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Norm

ABGB §365;

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §16 Abs2;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine verfassungskonforme Interpretation der im § 16 Abs 2 zweiter Satz OÖ BauO 1994 getro>enen Anordnung des

Erlöschens der allenfalls verbücherten dinglichen Rechte hat einschränkend dahingehend zu erfolgen, dass diese

Rechtsfolge nur dann eintritt, wenn diese dinglichen Rechte dem Zwecke der Enteignung entgegen stehen, wie dies §

12 Abs 1 OÖ BauO 1976 ausdrücklich vorgesehen hat. Die auf Grund eines Privatrechtstitels dinglich Berechtigten

haben daher im Grundabtretungsverfahren nach § 16 OÖ BauO 1994 insoweit Parteistellung iSd § 8 AVG.
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